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 öffentlich 
Sachbearbeiter: Thomas Vogl  Datum:   11.06.2024 
Aktenzeichen: 022.132 TOP: 76 
 

 

Beschlussvorlage Nr. 42/2024  

 

Betreff: Einführung und Verpflichtung der neu gewählten Gemeinderäte           

Produkt: 

      

Betrag: 

      

Haushaltsjahr: 

      

Mittel vorhanden? 

 ja         

  nein 

Deckungsvorschlag: 

 überplanmäßig 

 außerplanmäßig 

       

Fachbereich: 

 Bürgermeister 

 Hauptamt 

 Kämmerei 

bisher behandelt: 

      

      

      

 

Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner bisherigen Zusammensetzung über eventuell vorliegende 
Hinderungsgründe der neu gewählten Gemeinderäte beraten und Beschluss gefasst. Auf den 
Tagesordnungspunkt 73 des ersten Teils der öffentlichen Sitzung wird Bezug genommen. 
 
Damit kann die erste Sitzung des neuen Gemeinderats erfolgen. In dieser Sitzung verpflichtet 
der Bürgermeister die Gemeinderäte gem. § 32 Abs. 1 Satz 2 GemO öffentlich auf die gewis-
senhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten. Der Bürgermeister erläutert die Rechtsstellung der 
Gemeinderäte, bevor er den Mitgliedern die Verpflichtungsformel vorträgt.  
 
Diese lautet: 
 
„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung 
meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wah-
ren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“ 
 
Durch die Worte "Ich gelobe es." erkennen die Gemeinderäte die zuvor genannte Verpflich-
tungsformel an. Der Bürgermeister händigt außerdem jedem Gemeinderat eine schriftliche 
Verpflichtungserklärung aus, die nach der Verpflichtung unterschrieben und an die Verwal-
tung zurückgegeben wird. 
 


